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Vier  Millionen Haushalte melden 
ihre Haushaltshilfe nicht an  

Dominik Enste, 30.12.2025 

Haushaltshilfen bieten seit Jahren eine wertvolle Ent-

lastung im Alltag von rund 11 Prozent der Haushalte. 

Aber kaum eine Hilfe ist angemeldet. Gründe sind vor 

allem die geringeren Kosten und das Problem, eine 

Person zu finden, die regulär arbeiten möchte. Zuviel 

Bürokratie ist hingegen keine Ausrede mehr. Die An-

meldung bei der Minijobzentrale ist einfach und 

schnell erledigt – und hilft Steuern zu sparen. Eine Ab-

schaffung der Minijobs würden hingegen zu einem 

Boom der Schwarzarbeit führen. 

Symptombekämpfung verschärft 

Wer selbst schwarzarbeitet oder andere für sich 

schwarzarbeiten lässt, zahlt weder Steuern noch Sozial-

abgaben und bereichert sich auf Kosten der ehrlichen 

Steuerzahler (Enste, 2025). Die Bundesregierung hat 

deswegen am 13.11.2025 einen Gesetzentwurf be-

schlossen (Deutscher Bundestag, 2025), der die Be-

kämpfung von Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit 

verschärfen soll. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 

(FKS) bekommt dadurch mehr Rechte im Kampf gegen 

illegale Beschäftigung, Sozialleistungsmissbrauch sowie 

Verstöße gegen faire Arbeits- und Wettbewerbsbedin-

gungen. Regelmäßige bundesweite sowie regionale 

Schwerpunkt- und Sonderprüfungen sollen zeigen, dass 

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung keine Kava-

liersdelikte sind. Dank Digitalisierung und den Einsatz 

von künstlicher Intelligenz, können Risiken für Schwarz-

arbeit schneller entdeckt werden, da auffällige Betriebe 

(wie Barbershops, Kosmetikstudios, Lieferunterneh-

men oder auch Gaststätten) schneller in den Blick der 

Ermittlungsbehörde geraten. Ein großer Bereich von 

Schwarzarbeit bleibt bei der Symptombekämpfung 

aber außen vor: der Privathaushalt. 

Keine Ursachenbekämpfung 

Seit vielen Jahren versucht die Politik den Arbeitsplatz 

Privathaushalt attraktiver zu machen und zugleich die 

weitverbreitete Schwarzarbeit bei der Hilfe im Haushalt 

zu bekämpfen. Mehr Kontrollen sind aus guten Grün-

den unter anderem wegen der Unverletzlichkeit der 

Wohnung (Art. 13, GG) kaum möglich und sind zugleich 

teuer und ineffizient, da nur kleine Delikte aufgedeckt 

werden dürften. Die Einführung eines Gutscheinmo-

dells der letzten Ampelregierung, um legale Beschäfti-

gung im Haushalt finanziell attraktiver zu machen, ist 

aktuell kein Thema mehr. Dabei zeigen Modellversuche 

im Ausland, dass dadurch mehr legale Beschäftigungs-

verhältnisse geschaffen werden (Enste/Anger, 2024). 

Stattdessen wird sogar über die Abschaffung von Mi-

nijobs diskutiert. Auch wenn dabei die rund 6,76 Millio-

nen gewerblichen Minijobber im Zentrum der Debatte 

stehen, würde die Abschaffung der Minijobregelungen 

im Privathaushalt zu einem Boom an Schwarzarbeit füh-

ren. Nur wenige der rund 275.000 Haushalte mit Mi-

nijobber könnten sich eine sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte Haushaltshilfe leisten und deshalb vermut-

lich schwarz reinigen lassen. 
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Illegaler Umsatz in Milliarden Höhe 

Der Anteil der Schwarzarbeit ist im Privathaushalt seit 

Jahren deutlich höher als in allen anderen Wirtschafts-

bereichen. Die Zahl der Haushaltshilfen, die nicht ange-

meldet werden und ohne Absicherung und Unfallversi-

cherungsschutz illegal arbeiten liegt bei knapp 92 Pro-

zent. Für die Schätzungen werden regelmäßig die jüngs-

ten Zahlen aus den offiziellen Statistiken mit den Anga-

ben aus dem SOEP – einer regelmäßigen Befragung von 

rund 30.000 Befragten in etwa 15.000 Haushalten in 

Deutschland verglichen. Die Daten des SOEP zeigen (für 

das Jahr 2023), dass auf die Gesamtbevölkerung umge-

rechnet rund 3,24 Millionen Haushalte (7,8 Prozent) in 

Deutschland regelmäßig und rund 1,18 Millionen (2,8 

Prozent) gelegentlich eine Hilfe beschäftigen. Das heißt 

in 4,42 Millionen Haushalten putzt jemand und hilft 

beim Einkaufen und ähnlichem. Aus der Statistik der Mi-

nijobzentrale ergibt sich, dass aber nur rund 275.000 

Haushalte einen Minijobber angemeldet haben (Mi-

nijobzentrale, 2025a). In Privathaushalten sind nur rund 

44.000 Personen sozialversicherungspflichtig beschäf-

tigt. Schätzungsweise 20.000 Personen arbeiten selb-

ständig in Privathaushalten. Unter der Annahme, dass 

diese Selbständigen in durchschnittlich drei Haushalten 

legal putzen, ergibt sich eine Lücke von 4,04 Millionen 

Haushalten (91,4 Prozent) in denen ohne Anmeldung 

gereinigt, gemäht und bei der Bewältigung des Alltags 

geholfen wird (Abbildung).  

Die monatlichen Kosten liegen laut SOEP-Umfrage bei 

der regelmäßigen Beschäftigung im Durchschnitt bei 

176 Euro pro Monat; bei der gelegentlichen Beschäfti-

gung bei 126 Euro. Die Kosten pro Stunde liegen dabei 

aktuell unseren Recherchen zu Folge zwischen 15 Euro 

bis zu 25 Euro, je nach Region, Berufserfahrung und Zu-

verlässigkeit – und ob mit oder ohne Anmeldung bei der 

Minijobzentrale. Diese kleinen Beträge summieren sich 

zu einem Umsatz in Milliardenhöhe. Im Jahr 2023 lag 

der Umsatz bei 6,84 Mrd. Euro bei der regelmäßigen, 

und 1,78 Mrd. Euro bei der gelegentlichen Beschäfti-

gung einer Hilfe. Zusammengerechnet sind dies gut 

8,63 Mrd. Euro. 

Laut einer repräsentativen Personenbefragung im Juni/ 

Juli 2025 von 5.293 Personen über 18 Jahre über das 

Online-Access-Panel von Bilendi & respondi im Auftrag 

des IW haben im Jahr 2025 sogar 8,7 Prozent regelmä-

ßig (6 Mio. Personen) und 7,5 Prozent (5,2 Mio. 
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Personen) gelegentlich eine Hilfe beschäftigt. Der Um-

satz bis zum Jahr 2025 dürfte somit weiter gestiegen 

sein, auch wenn hier Personen und nicht Haushalte be-

fragt wurden. 

Gründe für illegale Beschäftigung 

Diese Personen wurden auch danach gefragt, warum 

sie die Hilfe nicht angemeldet haben, beziehungsweise 

schwarz beschäftigen (Abbildung). Dabei wird vor allem 

Nachbarschaftshilfe (34,5 Prozent) genannt, bei der in 

der Tat die Anmeldung nicht erforderlich ist. Denn 

Dienst- oder Werkleistungen, die 

1. von Angehörigen oder Lebenspartnern, 

2. aus Gefälligkeit, 

3. im Wege der Nachbarschaftshilfe oder 

4. im Wege der Selbsthilfe 

erbracht werden, gelten nach § 1 Abs. 4 Satz 1 Schwarz-

arbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) nicht als 

Schwarzarbeit, solange sie nicht nachhaltig auf Gewinn 

gerichtet ausgeführt werden. Damit soll verhindert 

werden, dass Hilfe im persönlichen Umfeld aus Sorge 

vor Strafverfolgung unterbleibt. Eine konkrete Grenze 

ist bewusst nicht gesetzt worden, weil die nachhaltige 

Gewinnerzielungsabsicht in jedem Einzelfall variiert 

(Zoll, 2025). Allerdings wird diese Gewinnerzielungsab-

sicht bereits bei regelmäßiger Hilfe (wöchentlich Rasen-

mähen für 20 Euro für 3 Stunden) unterstellt, so dass 

dann Schwarzarbeit vorliegen würden (Zoll, 2025). 

Selbst bei gelegentlicher Unterstützung dürfte deshalb 

in den wenigsten Fällen tatsächlich noch Nachbar-

schaftshilfe vorliegen, da durchschnittlich 126 Euro mo-

natlich pro Haushalt gezahlt werden. 

Weitere Gründe sind, dass die Haushaltshilfe aus ver-

schiedenen Gründen keine Anmeldung möchte (25,25 

Prozent) oder die Kosten einer legalen Beschäftigung 

als zu hoch eingeschätzt werden (15,5 Prozent). Dabei 

kann die Anmeldung sich (steuerlich) lohnen und 

dadurch günstiger sein als Schwarzarbeit, wie jeder 

Haushalt einfach mit dem Rechner der Minijobzentrale 

ausrechnen kann (Minijobzentrale, 2025b). Bürokratie 

und Kompliziertheit wird nur von 8 Prozent beklagt, was 

zeigt, dass die reguläre Beschäftigung von Arbeitskräf-

ten in Privathaushalten, einschließlich sozialversiche-

rungsrechtlicher Absicherung sowie steuerlicher Ver-

günstigungen, über die Anmeldung bei der Minijob-

Zentrale vergleichsweise niederschwellig umsetzbar ist. 

Trotz der verbesserten Rahmenbedingungen wird die 

formale Anmeldung jedoch sowohl von privaten Haus-

halten als auch von potenziellen Beschäftigten nur ein-

geschränkt genutzt. Haushalte vermeiden oftmals ver-

tragliche Bindungen, selbst wenn Haushaltshilfen über 

längere Zeiträume tätig sind und ein hohes Maß an Ver-

trauen entsteht. Der Privathaushalt wird vielfach nicht 

als regulärer Arbeitsort betrachtet; arbeitsrechtliche 

Verpflichtungen wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 

oder während des Urlaubs der Arbeitskraft werden als 

ungewöhnlich oder unerwünscht wahrgenommen. 

Auf Seiten der Haushaltshilfen wirken insbesondere die 

sozialversicherungsrechtlichen Beiträge wenig attrak-

tiv, da diese häufig nicht mit einem unmittelbar wahr-

nehmbaren Leistungsanspruch einhergehen. Zusätzlich 

stellt der administrative Aufwand – insbesondere im 

Falle selbstständiger Tätigkeitsformen bei meist gerin-

gem Einkommen – eine Hemmschwelle dar. Diese Fak-

toren tragen dazu bei, dass informelle Beschäftigungs-

verhältnisse weiterhin weitverbreitet sind. 

Lösungen bieten hier verschiedene, seriöse gewerbli-

che Anbieter, die sich um diese Verpflichtungen küm-

mern und so einen Weg aus der Schwarzarbeit und im 

Privathaushalt weisen. 
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